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Jeder Mensch in Deutschland hat das Recht auf 
ein Bankkonto. Dieses Recht wurde 2016 durch 
ein Gesetz festgelegt.

Für wen gilt das?

Jeder, der noch kein Konto hat und in der Euro-
päischen Union wohnt, hat das Recht auf ein sol-
ches Konto. Es ist ein so genanntes Basiskonto. 
Dieses Recht haben auch Menschen ohne festen 
Wohnsitz. Und auch Menschen, die Asyl suchen.

Was ist ein Basiskonto?

Ein Basiskonto ist ein einfaches Bankkonto. Auf 
das Konto kann Geld eingezahlt und abgehoben 
werden. Auch automatische Abbuchungen, so 
genannte Lastschriften, sind möglich. Überwei-
sungen ebenso.
Das Konto darf in der Regel nicht überzogen 
werden. Es bietet also keinen Kredit. Das Konto 
ist in der Regel nicht umsonst. Banken dürfen für 
das Konto Gebühren verlangen. Diese Gebühren 
müssen angemessen, also nicht zu hoch sein. Eine 
Kündigung des Kontos durch die Bank ist nur in 
ganz bestimmten Fällen erlaubt. (Es kann auch als 
Pfändungsschutzkonto geführt werden. Also als 
ein Konto, auf dem das Guthaben bis zu einem be-
stimmten Betrag vor Pfändungen geschützt ist.)

Wo gibt es ein Basiskonto?

Alle üblichen Banken und Sparkassen bieten ein 
Basiskonto an. Einen Antrag gibt es direkt bei 
der Bank oder Sparkasse. Oder im Internet bei 
der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht (BaFin) unter www.bafin.de.

Und wenn die Bank mir kein Konto geben will?

Wenn eine Bank kein Konto vergeben will, gibt 
es verschiedene Möglichkeiten etwas dagegen 
zu tun:

1. Wenden Sie sich an die BaFin. Diese über-
prüft Ihren Antrag kostenlos. Ein Formular 
dafür gibt es unter www.bafin.de. Dieses 
Formular ausdrucken, vollständig ausfüllen 
und per Post schicken an: 

 Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
Referat ZR 3 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn

2. Oder wenden Sie sich an die zuständige 
Schlichtungsstelle. Diese Stelle ist speziell 
dafür da, zu helfen und einen Konflikt mit 
der Bank zu klären. Die Adresse der Stelle 
muss die Bank nennen.

Wenn das nicht hilft:

3. Sie können auch per Gericht gegen die Bank 
vorgehen. Dafür müssen Sie eine Klage  
einreichen.

https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_basiskonto_antrag_abschluss.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Downloads/DE/Formular/dl_fo_basiskonto_antrag_verwaltungsverfahren.html

